
DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Zahl: 50 115/590-11/2/91 

An <ien 

n-31lf5' der BeilageD ZU den Stenographischen Protokol!en 
E ... ~, _._-

des Nationalrates XVlII. Gcsetzg~bungspcriJde 

Wien, am 17. August 1991 

Präsidenten des Nationalrales 
Dr. Heinz FISCHER 

~.3'1o lAB 

1991 -08- 21 
zu 156'1 IJ 

Parlament. 
101.7 Wien 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Apfelheck hat am 15. Juli 1991 

unter der Nr. 1564/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend "Ing. Herbert MAYER" gerichtet, die folgenden 

Wort.IMut hat: 

"] . Wie viele vergleichbare Planstellen und Funktionen gibt es 
bei den Sicherheitsdirektionen bzw der BundesDolizeidirekti­
on Wien für den Aufgabenhendch "Haustechnik""? 

2. Wie viele Mitarbeiter sind dort jeweils beschäftigt? 

3. In welcher Verwendungsgruppe befinden sich die Leiter dieser 
Einrichtungen für "Haustechnik"? 

4. Wird Ing. Mayer mitseiner nachweislichen Einwilligung statt 
für Aufgahen der Sicherheitswache ~ für die er ausilrücklich 
ernannt wurde - für Aufgaben der Haustechnik verwendet? 

5. Wenn eine solc~e Einwilligung vorliegt, mit welchem Termin 
wurde sie befrIstet abgegeben? 

6. Sehen Sie in einer mehrjährigen ausschließlichen Verwendung 
eines Beamten für andere als die ihm mit der Ernennung auf 
die Planstelle iihertragenen Aufgaben ·eine vorühergehende 
Verwendungsän<lerung, eine Difms t zu te:i I ung oder eine Verset -
zung? 

7. Wielang~ ist die yetw~ndung von Ing. M~yer für den Aufgaben­
bereIch HaustechnIk Insgesamt. geplant. 

R. Warum wurde zwar für die BPD Salzburg und das BAG Wien eine 
eigene Einrichtung für "Haustechnik" geschaffen, nicht aber 
für die BPD Graz? 

9. L~egt eine Kostenb~rechnung vor bzw.sin~ Sie in der· Lage, 
eIne solche anfertIgen zu lassen, wie VIel der Staat durch 
die TRtigkeit df's Ing. Mayer gegenüber einer Wartung, Rege­
lung und überprüfung der h~ustechnischen Anlagen gegenii~er 
der Beauftragung eInem prIvaten WartungsuntBrnehmen eIn­
spart? 

10. Werden im Bereich des Bundesministeriums für Inneres auch 
r:tndere Mit arbe i tf'r I angfr ist. j g "vol"libf~rgehend" für andere 
Tätigkeiten verwendet als der Beschreibung ihres Arbeitsplat­
zes, für df'Tl sif' It.. Geschäftsordnung vorgesehen sind, ent­
sprIcht? 

11. Wenn ja, in welchen Organisatiol1srodnheitf'n, in welchen Ver­
wendllngsgrllppen und wie viele Personen?" 
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Die vorliegende Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Fiir dpT! Bereich "Haustpchnil{" wurde l(~(liglich bei der Bundespoli­

zeidirektion Salzburg eine Planstelle der Verwendungsgruppe B 

gpschaffen. 

7,u Fragp 2: 

In personeller Hinsicht urnfaßl. c!pr Ben:dch "Haustechnik" bei der 

Bundespolizeidirektion Salzburg derzeit den Leiter und einen 

stAndigen Mitarbeiter. 

Zu Frage 3: 

Der Leiler der Einricht.ung "Haustpchnik" bei der Bun<lespolizei<li­

rektion Salzburg befindet sich in der Verwendungsgruppe B. 

Zu Fragen 4 und 5: 

BezInsp Tng. Herbert MAlER <nichl wie in der Anfrage angeführt 

"MAYER") wird mit seiner mündlichen Einwilligung unter Beibehal­

tung seiner Funktion im Sicherheitswachdienst im Bereich der 

haustechnischen Anlagen verwendet, und zwar bis vorlAuflg 

31.1.2.1.991. Eine schrift 1 iclH·~ Einverst~ndniserklärung des Beamten 

liegt nicht vor. 
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Zu FrMgp 6: 

Die Überlragung zusAtzlicher Aufgaben stellt weder eine vorilberge-

hende VArwendungs8.Jlderung noch eine Dienstzuteilung bzw. 

zung o.ar. 

Zu FrMge 7: 

Verset-

Die Verwpno.ung des Ing. MMier im Rahmen der Haustechnik ist nur 

so langA geplant, bis die weitere Überwachung durch den Wirt-

schaflsverwallungs<li(OIDsL un(i dip zur Verfügung stehenden Bedien-

st.Alen des handwprklichen Diünstps prfolgen kann. S ü i t e n s (if-) s 

Bundesminist~~riums für Inneres wird versucht werden, bis zum 

Ablauf df'S .Jahrf~s 1991 Ing. Maier' wip<ler der ausschließlichen 

T~tigkAit als FernmAldAsachbearbAiter zuzuführen. 

Zu Frctge R: 

Die Schaffung einer eigEmen EhH'ichtung für Haustechnik bei der 

Bundespolizeidirektion Salzburg war vom Bundesministerium für 

InnArAs als VArsuch gAdacht. Da sich diese Einrichtung nicht den 

FrwMrtungen f>ntsprc-;chend bpwi1hrl hal, ist. beabsichLigt., im Fal.le 

o.es Freiwerdens dieSAr Planstelle, keine Nachbeselzung mehr vor zu-

f)p!1mpll, 

Zu FrClge 9: 

F. j ne K 0 s t e n b e r p c h n 1I Tl g 1 i e g t Tl :i eh t vor. D i (~ F. i Tl hol u n gei ne s <l i e s be­

zUgl ichen GutClr:htens ersr:h(~int jedoch tm Binbl iel;;: auf die mit 
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Ahlauf 00S Jahres 1991 ins Auge- gefaßU'> Bppndigung des derzeitigen 

Zustanoes nicht opportull. 

Zu FrMgf'D 10 und 11 : 

Grunosätzlich weroen im Bereich des BlIndesministeriums für Inneres 

Bedienstete vorUbergehend nur dann zu eiller anderen als ihrer ange­

stammten Vprwendung herangezogen, wenn dies zur Aufrechterhaltung 

des reihungslosen Djenslbetriebes unumgänglich notwendig ist. Nach 

M~glichkeit werden hiefUr jedoch allS dem Bereich der Wachk~rper 

keine Beamte verwendet. 

Eine Auflistllng der Organisationseinheiten, der Verwendungsgruppen 

sowie der Anzahl der Personen ist nicht m~glich, da hierUber mangels 

Häufigkeit. keine sp0.ziellen Aufzeichnungen geführt werden. 
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